
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: Tipps 
zur Arbeitnehmerveranlagung, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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Tipps für die Arbeitnehmerveranlagung 2019 
für angestellte Ärzte Teil 1

Steuern im Bild, Teil 232

Familienbonus Plus: 1.500 Euro 
für Kinder bis zum 18. Geburtstag, 
500 Euro für volljährige Kinder, für 
die Familienbeihilfe bezogen wird. 
Geben Sie eine Steuererklärung ab, 
so sollte man auf die Beantragung 
des Familienbonus Plus auch dann 
nicht vergessen, wenn dieser bereits 
vom Arbeitgeber unterjährig berücksich-
tigt wurde, da sonst eine Nachzahlung droht. In der 
 Steuererklärung können unterschiedliche Aufteilungen be-
antragt und besondere Situationen berücksichtigt werden, 
etwa der Wohnsitz des Kindes.

für angestellte Ärzte 

vom Arbeitgeber unterjährig berücksich-

Die Arbeitnehmerveranlagung für 2019 
kann bereits beim Finanzamt einge-
reicht werden – bevorzugt über Finanz-
Online. Sollten Sie keine Veranlagung 
für 2019 einreichen und sollte dennoch 
eine Steuergutschrift bestehen, so 
führt die Finanz unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine automatische (an-
tragslose) Arbeitnehmerveranlagung 
durch. Absetzbeträge kürzen die zu 
bezahlende Steuer unter bestimm-
ten Voraussetzungen.


